
 
 

Dürfen Protokolle der Gemeindeversammlung im 
Internet publiziert werden? 
 
Detailprotokoll         nein 
Beschlussprotokoll   ja 
 
 
Art. 13 Abs. 2 der Bundesverfassung garantiert das Recht auf Datenschutz. Zentral ist 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung; gemeint ist das Recht jeder Person, 
selbst zu bestimmen, wer welche der sie betreffenden Daten zu welchem Zweck wie 
bearbeiten darf. Eine Publikation von Äusserungen einer Person ohne ihre Einwilligung 
stellt einen Eingriff in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung dar. 
 
Wie bei allen Grundrechten darf die Verwaltung nicht nach eigenem Gutdünken 
entscheiden, ob sie einen Eingriff vornehmen will. Sie benötigt dafür eine Legitimation 
durch den Souverän, d.h. die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. 
Je nach Schwere des Eingriffs reicht die Notwendigkeit für die Erfüllung einer 
öffentlichen Aufgabe aus oder es ist eine ausdrückliche Erlaubnis durch einen 
demokratisch zustande gekommenen Erlass – ein Gesetz – notwendig. 
 
Politische Meinungsäusserungen gehören zu den besonders schützenswerten 
Personendaten. Ihre Publikation durch die Verwaltung stellt deshalb einen schweren 
Eingriff dar. Dies gilt in besonderem Mass, wenn die Publikation im Internet erfolgt, so 
dass über eine personenbezogene Suche grundsätzlich jedermann ohne zeitliche und 
örtliche Begrenzung die politischen Meinungsäusserungen einer bestimmten Person 
ausfindig machen und ausforschen kann.  
 
Eine gesetzliche Grundlage, die der Verwaltung die Veröffentlichung der 
Wortmeldungen an der Gemeindeversammlung im Internet erlauben würde, ist nicht 
vorhanden. Dem Gemeindegesetz ist nur zu entnehmen, dass ein Protokoll zu führen 
ist, jedoch nicht, welche Art von Protokoll (Beschlussprotokoll, zusammenfassendes 
Protokoll, Wortprotokoll). Nach der Lehre gibt es einen gewissen Mindestinhalt, z.B. 
Ort und Datum der Versammlung, Namen des Versammlungspräsidiums und der 
Gemeindeschreiberin oder des Gemeindeschreibers, Zahl der anwesenden 
Stimmberechtigten, Reihenfolge der Traktanden, Anträge, angewandte Abstimmungs- 
und Wahlverfahren, Beschlüsse und Wahlergebnisse, Zusammenfassung der 
Beratung, etc.). Diese zusammenfassenden Protokolle sind in den amtlichen 
Publikationsorganen zu veröffentlichen. Auch ihre Publikation im Internet ist zulässig, 
weil kein Eingriff in die Persönlichkeit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erfolgt.  
 
Die Wortmeldungen der einzelnen Versammlungsteilnehmenden gehören hingegen 
nicht zum erforderlichen Inhalt. Für deren Publikation gibt es keine gesetzliche 
Grundlage und die Verwaltung kann, wie bereits erwähnt, die fehlende Erlaubnis des 
Souveräns nicht durch eine eigene Beurteilung der Wünschbarkeit einer Publikation 
ersetzen. 
 
 
 
 



 
Es wäre auch nicht erstrebenswert, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Bereits 
die Notwendigkeit, sich an der Gemeindeversammlung vor einer grösseren Anzahl von 
Personen, die in der gleichen Gemeinde leben, äussern zu müssen, kann unter 
psychologischen und sozialen Gesichtspunkten zu einem Konformitätsdruck führen, 
d.h. die Meinung wird nicht mehr frei geäussert. 
 
Ziel der Gemeindeversammlung ist es aber, den wahren und unverfälschten Willen der 
Mehrheit der stimmberechtigten Teilnehmer festzustellen. Im Rahmen der 
Gemeindeversammlung selbst ist es unvermeidlich und für die politische 
Willensbildung notwendig, dass sich die Sprechenden der Kritik durch andere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger aussetzen.  
 
Die Publikation der Wortmeldungen im Internet erfolgt hingegen nach durchgeführter 
Versammlung und dient nicht mehr dem Meinungsbildungsprozess. Das Bewusstsein 
einer Veröffentlichung im Internet kann die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
während der Versammlung davon abhalten, sich zu melden, z.B. weil sie befürchten, 
nicht druckreif zu formulieren, sich gehässigen Kommentaren von Unbeteiligten 
auszusetzen, eine andere politische Meinung zu vertreten als der Arbeitgeber etc.  
 
Die Publikation im Internet ist auch nicht für die Wahrung politischer Rechte notwendig. 
Interessierten Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern steht die Möglichkeit offen, das 
Protokoll auf der Gemeindekanzlei einzusehen; zulässig ist auch das Versenden des 
Protokolls an Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für den persönlichen Gebrauch und 
die Wahrnehmung politischer Rechte. 
 
Eine zeitlich unbeschränkte Bekanntgabe der politischen Meinungsäusserungen an 
Gemeindeversammlungen an nicht Stimmberechtigte erzeugt somit einen unnötigen 
Druck, der weniger öffentlichkeitsgewohnte oder schüchterne Personen von der 
Abgabe eines Votums abhalten kann. Dies wäre mit den Zielen der direkten 
Demokratie schwer vereinbar.  
 
Zusammenfassend ist der Schutz der Persönlichkeit der Votanten klar höher zu 
gewichten, als die Interessen von Personen, die gar nicht in der Gemeinde 
stimmberechtigt sind, etwas über die einzelnen Votanten und deren Meinung zu 
erfahren. 
 
Anders verhält es sich bei Wortprotokollen von Einwohnerratssitzungen. 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben ein legitimes Interesse, auf einfache Art 
die Voten der von ihnen gewählten Vertreterinnen und Vertreter zu erfahren. Diese 
begeben sich als Politikerinnen und Politiker freiwillig in die Öffentlichkeit. Die Grenze 
für einen unzulässigen Eingriff in die Persönlichkeit liegt entsprechend höher als bei 
einer Privatperson. 
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